
II- ",f7! 56 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Njtiona[rat~!J 
XIII. Ge5etzgebungsperiode 

Präs.: 2 2, NO\f, 1972 

A n fra g e 

der J\bge ordne ten Dr. PELIl\i\~, HAHN, Di pI. 1ng. D1' . LIHTNElL, Dl'. KEINEL 

und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend Finallzplanung. 

Das Bundesministerium für Finanzen hat unter der Zahl 117.100-1/71 

an alle Präsidialabteilungen, SeJetionen und Abteilungen, Konzepts­

und Ven','altungsbcamten, Buchhaltung und F'inanzschuldbucl1lwltung 

folgendes Schreiben "zur Kenntnis und Darnnchaclltung" gerichtet: 

fl1m Sinne dieser nestimmunge~ ist daher unbedingt von den ho.Sektio­

nen und Abteilungen in allen grundsätzlichen oder finanziell uicll-
/' 

tigen Angelegenheiten, insbesondere im Falle von Einnahmen-, Aus-

gaben- und Organisationsänderungen souie von Personalmaßnahmen 

mi t finanziellen Aus1virlmngcn noch vor der Genehmigung clas vo1'­

he1'igc_aktemnäßige Einvernehmen mit der Leitung der Dudgetselrtion 

zu pflegen. Dies gilt vor allem auch für allo Gesctz- und'Verord-

nungsent1vürfe. Das ho.Hundschrcibcn vom li.Jänner 1956, Z1.3. 169-1/56 

el1thHlt die Voraussetzungen, die vom budgetärcn Standpunkt gesehen, 

derartige EntwUrfe erfüllen müssen. 1I 

Dem Anliegen nach entspricht dieses Schreiben dem Ministerratsbe­

schluß vom 7.2.1950, in dem es u.u. heißt: 

IIJedem Entwurf für ein Gesetz ouer für eine Verordnung oder sonstige 

rechtsotzende ~bßnahme ist von der ßehbruc, dBrdic Ausarbeitung 

des Ent1vurfes obliegt, eine Kostenberochnung anzuschließen, aus 

der hervorgeht, ob und inwiefern die Durchführung der vorgeschla­

genen Vorschritten vermehrte Verwaltungsarbeit und erllbhte Varwal­

tungskostcn verursacht; bejahendenfalls wie hoch diese Kosten zu 
ver-anschlagen sind und aus welchen GrUnden dieser Aufwand notwendig 

ist." 
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Das Rundschreiben Zl.j.459-1/56 sowie wiederholte Äußerungen des 

Hechnungshofes bezogen sich auf die gleiche Pro1JlOinatik. 

Die unteI'zcie:lmeten J\1Jgeordncten stellcn daher folgende 

A n fra g e 

1.) llaben Sie im Sinne derb~lcdcrholtGn Aufforderung des Bundes­

ministers für Finanzen,/joderu Ihrer GesetzesentwUrfe, Regierungs­

vorlagen, Verordnungen oder sonstigen rechtssetz€nden Haßnahmen 

Kostenberechnungen angestellt und vorgelegt, aus dellen hervor­

'geht, in welchem Umfang die DurchfUhrung der vorgescll1agenen 

Vorschriften 

a) zusätzliche gesetzliche Verpflichtungen fUr den öffentlichen 

Haushalt und 

b) vermehrte Verwaltungsarbeit und erhöhte Verwaltungskosten 

verursachen? 

2.) Wenn ja, ,d.e lauten die Kostenvoranschläge 
I 

a) für die von Ihrem Ressort in Begutachtung hefindlichen ~1ini­

sterialelltwUrfe, 
für 

b)!die den AusschUssen zugewiesenen oder noch zuzuweisenden 

Regierungsvorlagen, 

_ c) der von Ihnen 1972 ergangenen Verordnungen oder sonstigen 

rechtssetzonden .Hußnuhmc i In ein z e 1 11 e n ? 

'j.) \;Telche Kostenvoranschläge liegen don 1972, (1971, 1970) he­
schlossenen Hegierungsvol'lngen im Hinblick auf. deren finanziel­

len Auswirkungen auf die Jahre 1972 und 197J zugrunde? 

11. )a) \velc11e Berechnungsgrundlagenund 

If'\ 
i\ \ b) welche DCl'e'chnungsmethode halJen Sie .I ... I.l.rC.ll ..... I.(OstC .. ll.'.O. r .. u.' ns.C .... l .. 'I. ä-
!1. \ gen ün einzelnenzugrunde .. ge)cgt? ...... _J. . .. . 
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